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Bestellung eines Wandstandings  

(aus „Multiple Sklerose verstehen und behandeln“ von Regula Steinlin Egli, Springer 2011) 

Ansicht von vorne       Ansicht von der Seite            Montage an einer Wand      Stangen können einfach  
         entfernt werden 

                   

Ausstattung  

Drei mit Leder gepolsterte Stangen werden an einer Mauer (tragende Wand!) fixiert. Auch die 
Gesässgurte ist aus Leder angefertigt. Bei Nicht-Gebrauch  können die Stangen mit einfachem 
Handgriff entfernt werden. Der Standing erfordert dadurch keinen unnötigen Platz!  

Der Standing ist eine Einzelanfertigung und kann unter folgender Adresse bezogen werden:  

Bänteli Dekor, Solothurnerstrasse 46, 4053 Basel,  

Tel: 061 361 75 75 ; www.baenteli-dekor.ch 

Montage 

Die Montage sollte durch einen Fachmann erfolgen. Der /die Physiotherapeut/-in ist mit dabei, um 
die geforderte Höhe der Stangen zu bestimmen.    

Dabei muss auf Folgendes unbedingt geachtet werden: 

- Die unterste Stange auf Höhe der Unterschenkels (leicht unterhalb der Patella) anbringen 
- Mittlere Stange: in Höhe des Bauches. Der Riemen des Gesässgurtes muss leicht nach oben 

ziehen.  Die mittlere Stange steht etwas vor der unteren und oberen Stange 
- Obere Stange: auf Brusthöhe.  
 Bei einer Tendenz des Patienten, mit dem Oberkörper nach vorne zu fallen: zwischen 
 Brustbein und Stange einen kleinen Abstand belassen. Die Stange dient zur Sicherheit.   
 Der Patient wird aufgefordert mit dem Brustbein die Stange möglichst  nicht zu berühren. 
 Bei einer Tendenz des Patienten, mit dem Oberkörper nach hinten zu fallen: Die 
 Stange hat Kontakt mit dem Brustbein. Der Patient wird instruiert, diesen Kontakt 
 möglichst nicht zu verlieren.   
- Tendenziell stehen die untere und obere Stange in einer Linie, die mittlere Stange etwas 

weiter vorne 

Kosten: ca. Fr. 1350.- (bitte bei der Bestellung den aktuellen Preis nachfragen) 

Die Kosten für den Standing werden ev. von einer abgeschlossenen Zusatzversicherung 
übernommen. Es besteht aber seitens der Versicherungen leider keine Verpflichtung dazu.   


